
§§ 592ff

Zulässigkeit des Vorverfahrens

Entscheidung im Nachverfahren

Urteil im Vorverfahren

Schnelligkeit

Urkundenverfahren
18.04.01 - v7

Statthaftigkeit

Zahlungsklage (+)

vertretbare Sachen (+)

Mietzinsen (P)

Vor: Erklärung des Urkundenprozesses

Muss durch Urkunden
bewiesen werden können

Telefax (+)

(P) § 592 I <-> § 597 II

nur beweisbedürftige Tatsachen
(BGH NJW 1974, 1199)

kein gänzlicher Verzicht möglich (mind. EINE 
Urkunde)

großzügige Handhabung: 
Indizwirkung der Urkunde reicht

Grundsatz des Vorrang der prozessualen 
Zulässigkeit durchbrochen

Bei Feststehen der Unbegründetheit wird das 
Urteil durch Sachurteil auch dann 
abgewiesen, wenn die Klage unzulässig wäre 
wegen § 597 II

Parteiverehmungen 

Wechsel/Scheck
Originale!

Protokollvermerk

objektive Klagehäufung nur möglich, wenn 
ALLE Teile im Urkundenverfahren geltend 
gemacht werden können

Beweismittel beschränkt
Nur für Begründetheit

Beweislast für Echtheit der Urkunde trägt 
Kläger (§440 I)

Hilfaufrechnungen dürfen nicht entschieden 
werden daher § 597 II "unstatthaft"

Keine Widerklagen §595 I Abtrennung nach § 145 II

Wechsel der Verfahrensart

zum ordentlichen Verfahren (+)

vom Scheck/Wechsel (+)

vom ordentlichen Verfahren (P) § 263 nur in Ausnahmefällen

nicht hilfsweise

§600

Klage begründet

Das Vorbehaltsurteil wird für vorbehaltlos 
eklärt

Die weiteren Kosten

§ 708 Nr5, 711

Klage unbegründet

Das VorbUrteil wird aufgehoben, die Klage 
wird abgewiesen

Alle Kosten des RS hat der Kläger zu tragen

Entsch. nach allg. Grundsätzen

Titel

unstatthaft wegen ProzessartVorbehaltsurteil"als im UKP unstatthaft"

Der Bekl. wird verurteilt,... Ihm bleibt die 
Ausführung seiner Rechte im Nachverfahren 
vorbehalten

VU ohne Vorbehalt

Anerkenntnis mit/ohne Vorbehalt möglich

Abweisung
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